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65. Änderung des Flächennutzungsplans (SO-Gebiet 
"Elektrofachmarkt" in Roffhausen) 

 
Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Flächennutzungsplan ist zu ändern. Die im wirksamen Flächennutzungsplan 
dargestellte Fläche „Gewerbegebiet“ ist für einen Teilbereich, wie auf der anliegen-
den Übersichtskarte dargestellt, in ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
„Elektrofachmarkt“ zu ändern. 
 
Begründung: 
 
Der Rat der Stadt Schortens hat in seiner Sitzung am 20.04.2006 der Ansiedlung 
eines Media-Elektrofachmarktes im Ordnungsraum des Oberzentrums im Ortsteil 
Roffhausen der Stadt Schortens zugestimmt. Für die Ansiedlung dieses Marktes ist 
die erste Stufe des Moderationsverfahrens abgeschlossen. Der Landkreis hat mit-
geteilt, dass die Weiterführung des Moderationsverfahrens wegen fehlender Er-
folgsaussichten abgelehnt wird.  
 
Trotz der überwiegend ablehnenden Haltung im Moderationsverfahren wird die Auf-
fassung vertreten, dass erhebliche Versorgungslücken im hiesigen Raum bestehen, 
die einen nicht unerheblichen Kaufkraftabfluss in Richtung Oldenburg begründen. 
Die Ansiedlung eines entsprechenden Fachmarktes würde darüber hinaus eine zu-
sätzliche Kaufkraftbindung für die gesamte Region erreichen. 
 
Die Stadt Schortens ist daher nach wie vor an der Ansiedlung eines Marktes interes-
siert und wird auf der Grundlage ihrer gesetzlichen Planungshoheit gemäß Bauge-
setzbuch das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans fortführen. Aus 
diesem Grunde wird der vorgeschlagene Beschlussvorschlag empfohlen. 
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Übersichtsplan 


